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Umgang mit kranken Kindern/Schüler/-innen in Kindertageseinrichtungen  
und Schulen 
 
Dieses Dokument ist eine Regelung für den Ortenaukreis und vorrangig zu beachten. Vorgaben übergeord-

neter Behörden wurden in das Dokument eingearbeitet.  

 

Bei den Maßnahmen wird danach unterschieden, ob sich ein Haushaltsmitglied der Familie in den letzten 14 

Tagen vor dem Auftreten von Symptomen in einem Risikogebiet nach Definition des Robert-Koch-Instituts 

(RKI) aufgehalten hat oder nicht. Aktuelle Risikogebiete laut RKI finden Sie unter folgendem Link: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

 

Allgemeine Hinweise 

 Ob ein Abstrich durchgeführt wird, liegt im Ermessen des behandelnden Arztes. 

 Zur Wiederzulassung ist weder ein negatives Testergebnis noch ein ärztliches Attest erforderlich! 

Sofern es die Einrichtung im Zweifelsfall für notwendig hält, kann sie eine schriftliche -von den Eltern 

unterschriebene- Bestätigung einholen, dass nach ärztlicher Aussage die Teilnahme nach einer Er-

krankung wieder möglich ist. Dazu kann das angehängte Formular vom Landesgesundheitsamt 

(LGA) verwendet werden.  

 Die „Corona-Verordnung Kita“ und „Corona-Verordnung Schule“ schreiben die Abgabe einer Erklä-

rung nach Ferientagen vor. Dies betrifft Kita- und Grundschulkinder. Ein Muster findet sich anbei. 

 Bei der Befragung nach Aufenthalten in Risikogebieten ist nicht allein die Gemeinschaftseinrichtung 

verantwortlich. Hier ist insbesondere auch auf die Eigenverantwortlichkeit der Eltern und die Anam-

nese der Kinderärzte zu verweisen.  

 Geschwisterkinder müssen nur zu Hause bleiben, falls sich ein Haushaltsmitglied in einem Risikoge-

biet aufgehalten hat. Dies gilt bis zum Vorliegen des Testergebnisses. In allen anderen Fällen darf 

ein gesundes Geschwisterkind die Gemeinschaftseinrichtung besuchen, wenn es keinen Quaran-

täne-Auflagen des Gesundheitsamts unterliegt. 

 Diese Vorgehensweise ist der aktuellen epidemiologischen Lage angepasst und wird regelmäßig 

aktualisiert.  

 

Was ist zu tun mit kranken* Kindern/Schüler/-innen? 

 

A: Aufenthalt eines Haushaltsmitgliedes in einem Risikogebiet laut RKI 14 Tage vor 

Auftreten der Symptome 

 

Kind zeigt Krankheitssymptome 

(unabhängig von der Schwere der Erkrankung) 

 

 

 Ärztliche Abklärung und Test für symptomatische Person dringend empfohlen! 

 Betroffenes Kind/Schüler(in) und Geschwisterkinder bleiben bis zum Testergebnis zu Hause. 

 Bei neg. Testergebnis: Sofern Kind/Schüler(in) gesund ist, kann er/sie die Einrichtung besuchen. 

 Quarantäne-Regeln und Test-Verpflichtung für Einreisende aus Risikogebieten sind zu beachten! 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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B: Kein Aufenthalt in einem Risikogebiet laut RKI in den letzten 14 Tagen 

 

Kind/Schüler/-in zeigt akut aufgetretene Krankheitssymptome 

(Symptome einer chronischen Erkrankung sind nicht relevant.  

Kinder/Schüler mit Minimalsymptomen** -wie z.B. Nasenlaufen- dürfen die Einrichtung besuchen.) 

 

Schnupfen oder gelegentlicher leichter 

Husten oder Durchfall als einziges Symp-

tom 

 

 

 

            

Schnupfen, gelegentlicher leichter 

Husten oder Durchfall sind nicht das 

alleinige Symptom 

                                                                                                                                    

 Ärztliche Abklärung nicht zwingend not-

wendig  

 Kommen keine weiteren Symptome 

dazu, kann Kind/Schüler(in) die Einrich-

tung weiter besuchen, bzw. im Falle von 

Durchfall nach 48 h festem Stuhlgang 

wieder in die Einrichtung gehen 

 Eltern werden bei der regulären Abholsi-

tuation über neu aufgetretene „Minimal-

symptome“ ihrer Kinder informiert.  

 

 

Es kommen neue 

Symptome hinzu: 

z.B. Fieber, trocke-

ner Husten, Hals-

schmerzen, Ge-

ruchs-/Ge-

schmacks-  

störungen 

 Kranke Kinder/Schüler in diesem 

Sinne sollen abgeholt werden bzw. 

bleiben zu Hause 

 Telefonat/Mail mit Kinderarztpraxis 

 Weiteres Vorgehen erfolgt nach 

ärztlichem Ermessen: 

                                                                                                                                                                           

               Abstrich auf SARS-CoV-2? 

          

 

 Bis zum Testergebnis bleibt erkranktes 

Kind/ erkrankte(r) Schüler/in zu Hause 

 Gesunde Geschwisterkinder dürfen die 

Einrichtung besuchen 

 

 

 

Test negativ 

 Weiteres Vorgehen entsprechend 

ärztlicher Empfehlung 

 Geschwisterkinder dürfen in die 

Einrichtungen  

 Sobald der/die Betroffene gesund 

ist (mind. 1 Tag fieberfrei), darf 

er/sie wieder betreut werden 

                                      

 Quarantäne für Erkrankten und Kontakt-

personen 

 Das Gesundheitsamt nimmt in diesen Fäl-

len Kontakt mit der Einrichtung und den 

Eltern bzw. Betroffenen auf. 

ja 
nein 

Test positiv 
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Was ist zu tun mit Lehrern/Erziehern, die ein krankes Familienmitglied zu Hause ha-

ben?  

 

Aufenthalt eines Haushaltsmit-

glieds in einem Risikogebiet 

laut RKI 

 
    ja       nein   
 
 

Erzieher/in bzw. Lehrer/in bleibt nach Mög-

lichkeit bis zum Testergebnis zu Hause (z.B. 

Überstundenabbau). Entwickelt die Person, 

die sich im Risikogebiet aufgehalten hat, 

Symptome, besteht hochgradiger Verdacht 

auf COVID-19. Bis zum Vorliegen des Tester-

gebnisses sollten dann nach Möglichkeit alle 

Haushaltsmitglieder vorsorglich zu Hause 

bleiben (Absprache mit jeweiligem Arbeitge-

ber erforderlich!). 

Am Arbeitsplatz ist für die Dauer der Erkran-

kung des Familienmitglieds als Vorsichts-

maßnahme trotz negativem Test dauerhaft 

Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 

 Familienmitglied hat „nur“ Minimalsymp-

tome**: 

Keine besonderen Auflagen am Arbeitsplatz. 

 

Familienmitglied ist so erkrankt, dass es zu 

Hause bleiben muss: 

Erzieher/in bzw. Lehrer/in darf zur Arbeit. Es 

sollte am Arbeitsplatz Mund-Nasen-Schutz 

für die Dauer der Erkrankung getragen wer-

den. Falls ein Test durchgeführt wurde, ist 

der Mund-Nasen-Schutz bis zum Vorliegen 

des negativen Testergebnisses zu tragen.  

 

*Definition „krankes Kind“: Die Einschätzung, ob ihr Kind krank ist, treffen wie bisher grundsätz-

lich die Eltern. Offensichtlich kranke Kinder dürfen nicht in eine Betreuungseinrichtung gebracht 

werden. Wenn dies dennoch geschieht, oder Kinder während des laufenden Betriebs erkranken, 

kann die Einrichtung die Abholung veranlassen.  

 

**Was ist ein Minimalsymptom? Dies ist vom Einzelfall und von Erfahrungswerten abhängig. Wir 

empfehlen den Eltern und den Einrichtungen, sich an den Bewertungskriterien zu orientieren, die 

auch bereits vor der Pandemie herangezogen wurden.  

 

Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe und Ihr Engagement und bauen auf Ihr Verständnis in diesen 

außergewöhnlichen Zeiten. 

 

Ihr Gesundheitsamt Ortenaukreis 
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Erklärung der Eltern 

von Kita- und Grundschulkindern 

 

-abzugeben nach Ferientagen vgl. §8 Corona-Verordnung Schule bzw. §6 Corona-Verordnung Kita- 

 

Name der Einrichtung/Grundschule  

Name, Vorname des Kindes  

Geburtsdatum  

Gruppe/Klasse  

 

Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass 

 das o.g. Kind aktuell keinen Quarantäne-Auflagen des Gesundheitsamts unterliegt und in 

den letzten 14 Tagen wissentlich keinen Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Per-

son hatte. Die Einrichtung/Schule informiere ich umgehend, wenn diese Ausschlussgründe 

nachträglich eintreten. 

 das o.g. Kind nicht akut erkrankt ist. Typische Krankheitszeichen für COVID-19 sind Fieber, 

Husten, Störung des Geruchs-/Geschmackssinns sowie Halsschmerzen. 

 die Einrichtung/Schule umgehend informiert wird, wenn typische Krankheitszeichen für CO-

VID-19 beim o.g. Kind auftreten. 

 ich mein Kind umgehend aus der Betreuung abhole, wenn es während des laufenden Be-

triebs erkrankt.  

 

 

Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

  

 

 

Hierbei handelt es sich um einen Vorschlag des Gesundheitsamts des Ortenaukreises, der alterna-

tiv zur Mustervorlage des Kultusministeriums verwendet werden kann. 


